
FÜR UNTERNEHMER

Aufwendungen für Kalender mit Fir-
menlogo sind nur bei Einhaltung for-
meller Vorschriften abzugsfähig
Aufwendungen für die Herstel lung eines Kalenders mit
Firmenlogo sind nur dann als Betriebsausgaben abzugs-
fähig, wenn diese einzeln und getrennt von den übrigen
Betriebsausgaben im Rahmen der Buchführung aufge-
zeichnet werden. So entschied das Finanzgericht (FG)
Baden-Württemberg in der Rechtssache 6 K 2005/11 .
Das Gericht hat die Revision wegen grundsätzl icher Be-
deutung zugelassen.

Hintergrund:

Die Klägerin l ieß Kalender mit Firmenlogo und Grußwort
der Geschäftsführerin herstel len, die sie Kunden, Ge-
schäftspartnern und sonstigen Personen (z. B. auf Mes-
sen) übergab. Die Kalender wurden im Wesentl ichen mit
einer Grußkarte in der Weihnachtszeit versandt. Die Her-

stel lungskosten pro Kalender betrugen weniger als
40 EUR. Die Klägerin machte diese als Betriebsausgaben
geltend. Das Finanzamt versagte den Betriebsausgaben-
abzug. Das FG entschied, dass es sich bei den Kalendern
um ein Geschenk handele, da die Zuwendung unentgelt-
l ich erfolgt sei. Die Geschenke dürften den Gewinn nicht
mindern. Die Klägerin gehe zwar zu Recht davon aus,
dass Aufwendungen für Geschenke steuerl ich abzugsfä-
hig seien, wenn die Anschaffungs- oder Herstel lungskos-
ten der dem Empfänger im Wirtschaftsjahr zugewendeten
Gegenstände insgesamt 40 EUR nicht übersteigen.

Voraussetzung für deren Abzugsfähigkeit sei jedoch, dass
die Aufwendungen hierfür einzeln und getrennt von den
sonstigen Betriebsausgaben aufgezeichnet werden. Diese
besonderen Aufzeichnungspfl ichten, die auch für Werbe-
geschenke, die selbst Werbeträger seien, anzuwenden
seien, habe die Klägerin nicht erfül lt. Sie habe die Aufwen-
dungen nicht auf einem besonderen Konto, das ledigl ich
Aufwendungen für Geschenke umfasse, oder mehreren
Konten innerhalb der kaufmännischen Buchführung ver-
bucht. Aufzeichnungen außerhalb der Buchführung reich-
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Editorial

Viele Unternehmen lassen sich jetzt Kalender mit Firmenlo-
go drucken, um sie an Kunden und Geschäftspartner zu
verschenken. Doch Achtung: Die Aufwendungen für die
Herstellung der Kalender sind nur dann als Betriebsausga-
ben abzugsfähig, wenn sie getrennt von den übrigen Be-
triebsausgaben im Rahmen der Buchführung aufgezeich-
net werden. 

Kosten für die Weiterbildung von Arbeitnehmern, die der Ar-
beitgeber übernimmt, stellen keinen steuerpflichtigen Ar-
beitslohn dar. Das hat das Finanzgericht Münster entschie-
den. Voraussetzung ist natürlich, dass die Weiterbildung im
betrieblichen Interesse liegt.

 

Die Europäische Kommission nimmt einen neuen Anlauf für
eine tiefgreifende Reform der Unternehmensbesteuerung in
der EU. Einer der ersten Schritte soll die einheitliche Bemes-
sungsgrundlage für die Körperschaftsteuer sein. Siehe dazu
unser Lesezeichen. 

Das häusliche Arbeitszimmer eines Hochschuldozenten ist
steuerlich anzuerkennen, sagt das Finanzgericht in Rhein-
land-Pfalz. Das Urteil macht Hoffnung für viele Betroffene. 

Mit freundlichen Grüßen
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ten auch bei einer datenmäßigen Verknüpfung nicht aus.

Quelle: PM FG Stuttgart

Übernahme von Fortbi ldungskosten
führt nicht zu Arbeitslohn
Das Finanzgericht Münster hat mit Urtei l 1 3 K 321 8/1 3
entschieden, dass Kosten für die Weiterbi ldung von Ar-
beitnehmern, die der Arbeitgeber übernimmt, keinen
steuerpfl ichtigen Arbeitslohn darstel len.

Der Kläger betreibt ein Unternehmen für Schwer- und
Spezialtransporte. Aufgrund gesetzl icher Bestimmungen
sind die Fahrer verpfl ichtet, sich in bestimmten Zeitab-
ständen weiterzubilden. Die Kosten für die vorgeschrie-
benen Maßnahmen übernahm der Kläger für seine bei
ihm angestel lten Fahrer, wozu er nach tarifvertragl ichen
Bestimmungen verpfl ichtet war. Das beklagte Finanzamt
sah hierin steuerpfl ichtigen Arbeitslohn und nahm den
Kläger für die entsprechenden Lohnsteuerbeträge in Haf-
tung. Der Kläger trug demgegenüber vor, dass die Kos-
tenübernahme in seinem eigenbetriebl ichen Interesse
liege.

Die Klage hatte in vol lem Umfang Erfolg. Der Senat sah
in der Übernahme der Fortbi ldungskosten keinen Arbeits-
lohn, weil der Kläger hieran ein ganz überwiegend eigen-
betriebl iches Interesse gehabt habe. Durch die
Entsendung zu den entsprechenden Maßnahmen könne
der Kläger sicherstel len, dass seine Fahrer ihr Wissen
über das verkehrsgerechte Verhalten in Gefahren- und
Unfal lsituationen, über das sichere Beladen der Fahrzeu-
ge und über kraftstoffsparendes Fahren auffrischen und
vertiefen. Die Weiterbi ldungen dienten nicht nur der Ver-
besserung der Sicherheit im Straßenverkehr, sondern
auch der Sicherstel lung des reibungslosen Ablaufs und
der Funktionsfähigkeit des Betriebs. Für das eigenbe-
triebl iche Interesse spreche schließlich auch die tarifver-
tragl iche Pfl icht zur Kostenübernahme.

Quelle: News FG Münster

Länder stimmen Steuervortei len für
E-Mobile zu
Der Bundesrat hat am 1 4. Oktober 201 6 dem Gesetz zur
Förderung der Elektromobil ität zugestimmt. Käufer von
Elektroautos erhalten damit weitere Steuererleichterun-
gen. Die seit dem 1 . Januar 201 6 geltende fünfjährige
Steuerbefreiung bei erstmaliger Zulassung von E-Autos
wird auf zehn Jahre verlängert.

Auch das Aufladen privater Elektro- oder Hybridfahrzeuge
im Betrieb des Arbeitgebers, das bislang als sogenannter
geldwerter Vortei l versteuert werden musste, ist künftig
steuerfrei. Gleiches gilt auch für S-Pedelecs, also zulas-
sungspfl ichtige Elektrofahrräder, die schneller als 25
Stundenkilometer fahren können. Zusätzl ich wird die
Überlassung von Ladevorrichtungen an Arbeitnehmer be-
günstigt. Die Steuerbefreiung des Ladestroms gilt auch
für betriebl iche Fahrzeuge, die der Arbeitnehmer privat

nutzen kann.

Quelle: Bundesrat

Leasinggeber sind Lkw-Mautschuldner
Das Verwaltungsgericht Köln hat mit vier am 4. Oktober
201 6 verkündeten Urtei len (1 4 K 5253/1 4, 1 4 K 711 9/1 4,
1 4 K 976/1 5, 1 4 K 1 01 9/1 5) entschieden, dass auch Lea-
singgeber Lkw-Mautschuldner sein können.

Geklagt hatten zwei Gesellschaften, die ihre Sattelzug-
maschinen Speditionsunternehmen im Zuge eines Lea-
sings bzw. eines Mietkaufs zur Verfügung gestel lt hatten.
In al len Fällen bl ieben die Leasinggesellschaften zivi l-
rechtl icher Eigentümer der Sattelzugmaschinen.

Nachdem die Speditionsunternehmen insolvent gegan-
gen waren und offene Mautforderungen bestanden, nahm
das Bundesamt für Güterverkehr die Leasinggesellschaf-
ten für diese noch offenen Forderungen in Anspruch.

Die hiergegen erhobenen Klagen hat die Kammer abge-
wiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass das
Lkw-Mautgesetz den Eigentümer als potenziel len Maut-
schuldner ausdrücklich vorsehe. Dabei handele es sich
um eine bewusste Entscheidung des Bundesgesetzge-
bers. Eine Einschränkung, wonach nur Eigentümer mit ei-
nem Einfluss auf die konkrete Nutzung der
Sattelzugmaschinen als Mautschuldner gelten sollen, las-
se sich nach Auslegung des Gesetzes und seiner Historie
nicht feststel len.

Die Heranziehung der Leasinggesellschaften sei auch
verfassungsgemäß, da die Mautforderungen zum einen
keine erdrückende Wirkung und zum anderen auch die
Leasinggesellschaften einen Nutzen von den mautpfl ich-
tigen Strecken hätten. Schließlich habe die Beklagte auch
ermessensgerecht gehandelt, wenn sie zunächst die
Speditionsunternehmen in Anspruch nehme und erst bei
einer Insolvenz auf die Leasinggesellschaften zurückgrei-
fe. Eine Heranziehung der Fahrer sei dem Gesetz nach
zwar ebenfal ls möglich, aber in Bezug auf die Verwal-
tungspraktikabil ität im Rahmen der Mauterhebung und
die Bonitätsunterschiede der Beteil igten jedenfal ls nicht
zwingend.

Gegen die Urtei le kann innerhalb eines Monats Antrag
auf Zulassung der Berufung gestel lt werden, über den
das Oberverwaltungsgericht in Münster entscheidet.

Quelle: VG Köln

FÜR BAUHERREN UND VERMIETER

Sicherere Basis für „Häusle-Bauer“
Baden-Württemberg, Bayern und Hessen beabsichtigen,
die Kreditversorgung für „Häusle-Bauer“ zu verbessern.
Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf möchten die Länder
die Vergabe von Immobil iar-Verbraucherdarlehen
rechtssicherer gestalten und damit einer Kreditklemme
entgegenwirken.
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Rechtssicherheit bei Kreditvergabe

Vorgesehen ist dabei insbesondere, die Voraussetzungen
für eine Kreditgewährung klarer zu definieren. Außerdem
soll in Fällen der Anschlussfinanzierung oder Umschul-
dung die derzeit bestehende Möglichkeit einer erneuten
Kreditwürdigkeitsprüfung abgeschafft werden. So ließe
sich verhindern, dass Menschen ihre ursprüngliche Fi-
nanzierung aufgrund verschärfter Bedingungen und damit
auch ihre Häuser verlören.

Erleichterungen bei altersgerechtem Umbau von Wohnraum

Eine Ausnahmeregelung soll zudem ermöglichen, dass
der altersgerechte Umbau und die energetische Sanie-
rung von Wohnraum einer fristgerechten Kreditti lgung
nicht im Wege stehen. Darüber hinaus nimmt der Gesetz-
entwurf sogenannte Immobil ienverzehrkredite, also Kre-
ditverträge, die der Alterssicherung dienen, von den
Anforderungen der Immobil iar-Verbraucherdarlehen aus.
Sie könnten dann auch herangezogen werden, um die
Kosten einer altersgerechten Renovierung zu finanzieren.
Auf diese Weise l ieße sich der Verkauf der Immobil ie und
der Umzug in ein Heim vermeiden.

Angemessene Umsetzung der EU-Vorgaben

Mit ihrem Gesetzentwurf wenden sich Baden-Württem-
berg, Bayern und Hessen gegen die Umsetzung der eu-
ropäischen Wohnimmobil ienkreditrichtl inie im Kreditwe-
sengesetz. Sie ist im März 201 6 in Kraft getreten. Nach
Ansicht der Länder ist die EU-Richtl inie durch das deut-
sche Umsetzungsgesetz unnötig verschärft worden.

Quelle: Bundesrat, Mittei lung vom 1 4. Oktober 201 6

LESEZEICHEN

EU-Kommission schlägt umfassende
Unternehmenssteuer-Reform vor

Die Europäische Kommission nimmt einen neuen Anlauf
für eine tiefgreifende Reform der Unternehmensbesteue-
rung in der EU. Eine gemeinsame konsolidierte Körper-
schaftsteuer-Bemessungsgrundlage soll dafür sorgen,
dass Unternehmen ihre Gewinne nicht künstl ich klein-
rechnen oder in andere EU-Länder verschieben können,
nur um ihre Steuerlast zu senken. Mehr dazu unter:

http: //goo.gl/I1 oFE9

FÜR HEILBERUFE

Häusliche Pflege ist auch bei Betreuung
durch nicht besonders ausgebildetes
Personal als außergewöhnliche Belas-
tung abzugsfähig
Das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg hat mit Urtei l
5 K 271 4/1 5 entschieden, dass die häusl iche Pflege
durch einen polnischen Pflegedienst als außergewöhnli-
che Belastung auch dann abzugsfähig ist, wenn es sich
bei den eingesetzten Betreuungskräften nicht um ausge-
bildetes Pflegefachpersonal handelt.

Die Klägerin ist pflegebedürftig und erhielt im Streitjahr
201 4 Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegedienste in
Höhe von 5.280 EUR. Nach den Feststel lungen des me-
dizinischen Dienstes hatte die Klägerin einen tägl ichen
Hilfsbedarf von 1 63 Minuten für die Grundpflege (Körper-
pflege, Ernährung, Mobil ität) und von einer Stunde für die
hauswirtschaftl iche Versorgung. Für ihre häusl iche Pflege
hatte die Klägerin einen Vertrag mit einem polnischen
Pflegedienst geschlossen. Der Vertrag regelte die haus-
wirtschaftl iche Versorgung (Einkaufen, Kochen, Spülen,
Wäsche- und Kleidungswechsel) der Klägerin, ihre Unter-
stützung bei al ltägl ichen Aktivitäten sowie Teil leistungen
im Bereich der Grundpflege. Die polnische Firma er-
brachte diese Leistungen durch im Haushalt der Klägerin
wohnende polnische Betreuungskräfte mit einer Wochen-
arbeitszeit von 40 Stunden. In ihrer Einkommensteuerer-
klärung 201 4 machte die Klägerin die Kosten für die
Betreuungsleistungen in Höhe von 28.500 EUR sowie die
Unterkunfts- und Versicherungskosten der Betreuungs-
kräfte mit 2.71 2 EUR als außergewöhnliche Belastungen
geltend. Das Finanzamt lehnte den Abzug dieser Aufwen-
dungen ab, weil es sich bei den Betreuungskräften nicht
um ausgebildete Pflegekräfte bzw. nicht um einen sozial-
rechtl ich anerkannten Pflegedienst gehandelt habe. Die
Aufwendungen seien nur als haushaltsnahe Dienstleis-
tungen mit einem Höchstbetrag von 4.000 EUR abzugs-
fähig.

Das FG hat der Klage insoweit stattgegeben, als es die
dem Grunde nach abziehbaren Pflegeaufwendungen auf
einen angemessenen Anteil von 20.732 EUR kürzte und
hiervon das der Klägerin gezahlte Pflegegeld in Höhe von
5.280 EUR abzog. Zur Begründung führte der 5. Senat
aus, die Kosten für die Grundpflege und hauswirtschaftl i-
che Versorgung der Klägerin dienten dazu, ihre Krankheit
erträgl icher zu machen und gehörten daher als Pflege-
aufwendungen zu den dem Grunde nach abziehbaren
Krankheitskosten. Entgegen der Auffassung des Finanz-
amts sei die Abziehbarkeit der Aufwendungen nicht aus-
geschlossen, weil es sich bei den eingesetzten
Betreuungskräften nicht um besonders ausgebildetes
Pflegefachpersonal gehandelt habe. Eine solche Voraus-
setzung ergebe sich weder aus dem Wortlaut des § 33
des Einkommensteuergesetzes, noch aus § 64 der Ein-
kommensteuer-Durchführungsverordnung. Die angefal le-
nen Betreuungskosten kürzte das Finanzgericht auf einen
angemessenen Anteil von zwei Dritteln, weil von der Be-
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Dienstvorgesetzten ohnehin ergebnislos verlaufen.

Quelle: PM FG Rheinland-Pfalz

FÜR SPARER UND KAPITALANLEGER

Bundesgerichtshof entscheidet über
Zulässigkeit eines pauschalen Entgelts
für geduldete Überziehungen
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in zwei im wesentl i-
chen Punkt paral lel gelagerten Revisionsverfahren (XI ZR
9/1 5 und XI ZR 387/1 5) entschieden, dass vorformulierte
Bestimmungen über ein pauschales „Mindestentgelt“ für
geduldete Überziehungen zwischen einem Kreditinstitut
und einem Verbraucher unwirksam sind. Mit anderen
Worten: Banken dürfen für geduldete Kontoüberziehun-
gen keine Pauschale mehr verlangen. Das hat der BGH
samt entsprechender Klauseln – in diesem Falle der
Deutschen Bank und der Targobank – als unangemesse-
ne Benachtei l igung der Kunden untersagt.

Der Kläger, ein Verbraucherschutzverein, ist der Ansicht,
dass die Regelung Verbraucher unangemessen im Sinne
des Bürgerl ichen Gesetzbuchs benachtei l igt und nimmt
die Banken auf Unterlassung der Verwendung dieser
Klauseln in Anspruch. Nach Auffassung des BGH handelt
es sich um Preisnebenabreden, die einer Inhaltskontrol le
unterl iegen. Denn in den Fällen, in denen das Min-
destentgelt erhoben wird, wird mit diesem unabhängig
von der Laufzeit des Darlehens ein Bearbeitungsaufwand
der Bank auf den Kunden abgewälzt. Die angegriffenen
Klauseln weichen damit von wesentl ichen Grundgedan-
ken der gesetzl ichen Regelung ab. Denn der Preis für ei-
ne geduldete Überziehung, bei der es sich um ein
Verbraucherdarlehen handelt, ist dem gesetzl ichen Leit-
bi ld nach ein Zins und damit al lein eine laufzeitabhängige
Vergütung der Kapitalüberlassung, in die der Aufwand für
die Bearbeitung einzupreisen ist.

AKTUELLE STEUERTERMINE
Lohnsteuer, Umsatzsteuer (M),
Einkommensteuer, Körperschaftsteuer:
1 2.1 2.201 6 (1 5.1 2.201 6)*
Gewerbesteuer, Grundsteuer:
1 5.1 2.201 6 (1 8.1 2.201 6)*

Fälligkeit der Beiträge zur Sozialversicherung:
23.1 2.201 6 (Beitragsnachweis)
28.1 2.201 6 (Beitragszahlung)
Zur Wahrung der Frist muss der Beitragsnachweis am Vortag bis

spätestens 24.00 Uhr eingereicht sein.

* Ende der Schonfrist bei Zahlung durch Überweisung in Klam-

mern.

WICHTIGER HINWEIS
Gesetze und Rechtsprechung ändern sich fortlaufend. Nutzen Sie deshalb

unsere Briefe zur Information. Bitte denken Sie aber daran, dass Sie vor

Ihren Entscheidungen grundsätzl ich unsere Beratung in Anspruch neh-

men, weil wir sonst keine Verantwortung übernehmen können.

treuung von 40 Wochenstunden nur etwa 27 Stunden als
notwendige Pflegezeit fachmedizinisch nachgewiesen
waren. Das Urtei l ist rechtskräftig.

Quelle: FG Baden-Württemberg

EINKOMMENSTEUER UND PERSÖNLICHE
VORSORGE

Häusliches Arbeitszimmer eines Hoch-
schuldozenten ist steuerl ich anzuer-
kennen

Mit Urtei l vom 7. September 201 6 (1 K 2571 /1 4) hat das
Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz entschieden, dass ein
Hochschuldozent Aufwendungen für ein häusl iches Ar-
beitszimmer (1 .250 EUR) steuerl ich geltend machen
kann.

Der Kläger ist Hochschuldozent (Fachbereich Chemie) an
einer Universität in Rheinland-Pfalz. In dem Gebäude des
Instituts für Chemie steht ihm ein Laborraum zur Verfü-
gung, der mit einem Schreibtisch, einem für das Stadtge-
biet freigeschalteten Telefonanschluss und einem PC
ausgestattet ist. Daneben nutzt der Kläger ein häusl iches
Arbeitszimmer mit einer Größe von rund 1 5 qm.

Die mit seiner Einkommensteuererklärung für 201 2 gel-
tend gemachten Aufwendungen für dieses häusl iche Ar-
beitszimmer wurden vom beklagten Finanzamt nicht
anerkannt mit der Begründung, der Kläger sei auf das Ar-
beitszimmer nicht angewiesen, weil ihm der Laborraum
als Arbeitsplatz zugewiesen sei. Der Raum sei nach Auf-
fassung seines Vorgesetzten auch ausreichend ausge-
stattet und werde geheizt und geputzt.

Die Klage des Klägers hatte Erfolg. Das FG vertrat die
Auffassung, dass der Kläger den ihm zugewiesenen La-
borraum nicht in dem konkret erforderl ichen Umfang und
in der konkret erforderl ichen Weise nutzen könne und da-
her auf das häusl iche Arbeitszimmer angewiesen sei. In
dem Raum befänden sich weder ein Drucker sowie ein
Scanner noch die erforderl iche Fachliteratur. Für die Tä-
tigkeit des Klägers als Lehrbeauftragter sei der Raum da-
her nicht ausreichend ausgestattet. Die Einschätzung
seines Vorgesetzten habe sich nur auf die Labormöglich-
keiten bzw. Forschung bezogen. Ob sich der Kläger um
einen geeigneten Arbeitsplatz bemüht habe, sei steuerl ich
unbeachtl ich. Unabhängig davon sei seine Anfrage beim
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